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BERICHT

Die  im  oben  bezeichneten  Gesetzesentwurf  vorgeschlagenen  Änderungen  betreffend  das 

Strafregistergesetz 1968 und das Tilgungsgesetz 1972 dienen der Schaffung innerstaatlicher 

Voraussetzungen  zur  Durchführung  der  sich  aus  dem  Rahmenbeschluss  des  Rates 

2009/315/JI vom 26. Februar 2009 über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von 

Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedsstaaten, ABl. L 2009/93, 24, erge-

benden Verpflichtungen. Die unmittelbar zur Umsetzung dieses Rahmenbeschlusses erforder-

lichen Bestimmungen waren bereits Gegenstand des (großteils) am 1. Jänner 2012 in Kraft 

getretenen EU-JZG-ÄndG 2011 (§§ 77 bis 80 EU-JZG; BGBl. I Nr. 134/2011).

Da auch die nunmehr vorgeschlagenen Änderungen des Strafregistergesetzes 1968 und des 

Tilgungsgesetzes 1972 lediglich der bis zum 27. April 2012 vorzunehmenden, verpflichtenden 

Umsetzung des genannten Rahmenbeschlusses dienen, nimmt die Staatsanwaltschaft Graz 

von einer inhaltlichen Stellungnahme dazu Abstand.

Im Übrigen werden die im Entwurf  vorgeschlagenen Änderungen der Strafprozessordnung 

1975 im Wesentlichen begrüßt:

Betreffend die Änderungen der §§ 113 Abs. 2 und 204 Abs. 2 StPO, die der Beseitigung re-

daktioneller Versehen dienen, erübrigen sich inhaltliche Ausführungen ebenso, wie zur vorge-

schlagenen Änderung des § 112 StPO, wodurch lediglich eine gesetzliche Anpassung an die 

Rechtsprechung des OGH (13 Os 130/10g) erfolgen soll.
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Unterstützung finden auch die der Verfahrensökonomie und der Vereinfachung des Vorfüh-

rungsaufwandes dienenden Änderungsvorschläge in § 176 Abs. 3 StPO sowie in § 196 Abs. 1 

und 3 StPO bzw. § 357 Abs. 2 StPO, die lediglich eine gesetzliche Klarstellung der schon bis-

her geübten Praxis bzw. eine Anpassung an die geltende Gesetzeslage bezwecken, sodass 

sich auch insofern eine inhaltliche Auseinandersetzung erübrigt.

Zustimmung findet prinzipiell auch die Bestrebung, durch die in § 194 Abs. 3 Z 2 StPO vorge-

schlagene Änderung (Einschränkung der Verständigungspflicht auf die Einstellung von in die 

Zuständigkeit der Schöffen- und Geschworenengerichte fallenden Straftaten) eine Verringe-

rung des Verfahrensaufwandes der Staatsanwaltschaften herbeizuführen.

In diesem Zusammenhang grundsätzlich überdacht werden könnte jedoch die generelle Ein-

schaltung des Kontrollinstrumentariums der Befassung des Rechtsschutzbeauftragten ledig-

lich in öffentlich wirksamen Fällen, die nicht in die Zuständigkeit der WKStA fallen, zumal die 

Einführung der Ermächtigung des Rechtsschutzbeauftragten, mit einem Antrag auf Fortfüh-

rung eines eingestellten Ermittlungsverfahrens nach § 195 StPO das Gericht zu befassen, ins-

besondere dazu diente, die Tätigkeit der Staatsanwaltschaften, die in öffentlich wirksamen Er-

mittlungsverfahren in steigendem Ausmaß Zielpunkt von Kritik war, transparenter zu gestalten 

und eine unabhängige gerichtliche Kontrolle staatsanwaltschaftlicher Enderledigungen zu ge-

währleisten.

Gerade in solchen, auch in Verfahren vor dem Einzelrichter denkbaren öffentlichkeitswirksa-

men Verfahren (auch außerhalb der Zuständigkeit der WKStA) sollte daher aus Gründen der 

Rechtssicherheit und der verstärkten Transparenz unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte 

eine einheitliche Verständigungspflicht an den Rechtsschutzbeauftragten für sämtliche Staats-

anwaltschaften vorgesehen sein.

Im Gegenzug dazu könnte – um eine (neuerliche) Mehrbelastung der Staatsanwaltschaften zu 

vermeiden – die Verständigungspflicht nach § 194 Abs. 3 Z 2 StPO (kein Opfer ermittelbar 

bzw. beteiligt) beseitigt und insofern in eine „Holschuld“ des Rechtsschutzbeauftragten umge-

wandelt werden, als dieser Ermittlungsakten in Fällen – allenfalls auch in solchen, die (nur) in 

die Entscheidungskompetenz des Einzelrichters des Landesgerichts fallen – anfordern kann, 

von denen er etwa durch eine Person, die sich durch die Einstellung des Verfahrens in ihren 

Interessen beeinträchtigt erachtet, Kenntnis erlangt.

Graz, 1. Februar 2012
Der Leiter der Staatsanwaltschaft:
MÜHLBACHER
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